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Die Bulgarische Agentur für Lebensmittelsicherheit (BFSA) hat eine Anordnung erlassen, die eine
Vorlage für ein Logbuch für den Verkauf von Pflanzenschutzmitteln der Kategorie
Berufsverwendung genehmigt. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Anordnung wird
erwartet, dass Händler von Pflanzenschutzmitteln eine zusätzliche Person einstellen, um die
korrekte Ausfüllung und Einhaltung der Bedingungen in dem spezifischen Dokument zu
überwachen. Warum ist der Bulgarische Verband für Pflanzenschutz (BACP) mit dieser
Entscheidung nicht einverstanden?

In einem Interview für die Zeitung "Stopanin" beschuldigt Assoc. Prof. Dr. Petar Nikolov,
Vorsitzender des BACP, die Staatsverwaltung, vertreten durch die BFSA, übermäßiger
Regulierungen, die das Geschäft von Unternehmen behindern, die mit dem Vertrieb von
Pflanzenschutzmitteln befasst sind. Die Landwirtschaftsbehörde fordere oft von Händlern
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Informationen an, die Betriebs- (Geschäfts-) geheimnisse darstellen und nicht immer gesetzlich
gerechtfertigt seien, so Herr Nikolov. Seine Sorge ist, dass Unternehmen in der Branche
gezwungen sein werden, zusätzliches Personal einzustellen, um die besagte Dokumentation zu
bearbeiten. "Ist es normal, einen Mitarbeiter einzustellen und ihm ein Gehalt und
Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen, wenn seine Arbeit keinen Nutzen oder Einnahmen bringt,
sondern die Erledigung der Arbeit der Staatsverwaltung darstellt!? Die Antwort aus der Branche ist
kategorisch klar – nein!"

Wir erinnern daran, dass zu Beginn des Jahres die Entscheidung der BFSA über Zertifikate für
das Recht zur Verwendung von Pflanzenschutzmitteln der Kategorie Berufsverwendung
angenommen wurde. Gemäß dem Pflanzenschutzgesetz (verkündet im SG Nr. 61 vom 25. Juli
2014, geändert im SG Nr. 12 vom 13. Februar 2015) müssen Händler, Berater und berufliche
Anwender von Pflanzenschutzmitteln der Kategorie Berufsverwendung ein Zertifikat besitzen, das
vom Exekutivdirektor der BFSA oder von einem von ihm bevollmächtigten Beamten ausgestellt
wird. Wenn Anwender und Händler keine Hochschulbildung im Berufsfeld "Pflanzenschutz" oder
"Pflanzenproduktion" haben, können sie ein Zertifikat für die Verwendung von
Pflanzenschutzmitteln der Kategorie Berufsverwendung nach Abschluss einer Ausbildung an
Hochschulen oder Einrichtungen innerhalb des Systems der Berufsbildung erhalten.


